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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit Monaten wird über das Thema „Arbeitszeiterfassung“ diskutiert. Die aktuelle BAG-

Rechtsprechung befeuert diese Diskussion nach dem EuGH-Urteil „Stechuhr“.  

 

Seit kurzem erst liegen die Urteilsgründe vor. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

hat sich jetzt Zeit genommen und die Fakten für alle Unternehmen zusammengefasst. Dieser FAQ-

Katalog (Link hier)  ist empfehlenswert. 

 

Nachfolgend überlassen wir Ihnen zudem eine in Form gebrachte Zusammenfassung.  

 

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

WEKO  

 

Gez.: Andreas Kundlacz 

Steuerberater 

Fachberater Gesundheitswesen (IBG/HS Bremerhaven) 

 

 

 

 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Arbeitnehmerrechte/Arbeitszeitschutz/Fragen-und-Antworten/faq-arbeitszeiterfassung.html


 

 
 

 

 

Ein paar wesentliche Punkte zusammengefasst: 

 

 
 
Quelle: IWW Löhne und Gehälter professionell – RA Dr. Christian Schlottfeldt v. 12.12.2022 


